
In dem 

 Organstreitverfahren

des Abgeordneten Dr. Patrick Breyer

- Antragsteller -

gegen

den Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Landtags

- Antragsgegner -

LVerfG 4/17

nehme ich zu dem Schreiben des Berichterstatters vom 10.08.2017 wie folgt Stellung:

Aus dem gerichtlichen Hinweis ergibt sich zur Begründetheit meines Antrags, dass sich der 

Wortentzug im Februar 2017 an denselben Maßstäben messen lassen muss wie der 

Ordnungsruf im Dezember 2016 und dass inhaltlich keine anderen Grenzen für meine 
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Abstimmungsbegründung galten als im Urteil im Verfahren LVerfG 1/17 aufgezeigt. Mit dieser 

Feststellung ist mein Ziel, dies für die Zukunft klarstellen zu lassen, im Grunde erreicht. Vor 

diesem Hintergrund und aus Respekt vor den Zulässigkeitsbedenken des Gerichts halte ich an 

meinem Antrag nicht länger fest.

Bei der Kostenentscheidung bitte ich zu berücksichtigen, dass mein Antrag im Zeitpunkt der 

Einreichung unzweifelhaft zulässig war.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Patrick Breyer
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